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Elztal-Kurier

Amtliche Nachrichten
Störungsdienste und Notrufnummern
Stadtwerke Mosbach	 06261/8905-36
Polizei	 110
Feuerwehr und Rettungsdienst	 112
Krankentransport	 06261/19222

Unsicher? Fragen? Sie brauchen Hilfe?
Unterstützende Angebote zum Thema Erziehung und
Familie gibt es unverbindlich, kompetent und kosten-
los im Internet unter www.elternhaus-neckar-odenwald.de

Pflegestützpunkt Neckar-Odenwald-Kreis
Sie haben Fragen zum Thema Alter, Versorgung und Pflege?
Wir beraten und informieren Betroffene, Angehörige und Inter-
essierte.
Kontaktdaten:
Pflegestützpunkt Neckar-Odenwald-Kreis
Hollergasse 14, 74722 Buchen 
Ansprechpartner:
Jutta Landwehr: 06281 / 5212-2550 
Jutta Baumgartner-Kniel: 06281 / 5212-2551

Tägliche Öffnungszeiten –
 um vorherige Terminabsprache wird gebeten.

Leben in der Corona-Pandemie
Die neue Corona-Verordnung, die zum 1. Juli 2020 in Kraft getreten 
ist, zielt wesentlich auf die Einhaltung der Grundregeln Abstand-
halten, Mund-Nasen-Bedeckungen zu tragen und reduziertes und 
kontrolliertes Zusammenkommen ab. In vielen Bereichen wurden 
mit stärkerem Gewicht auf die Eigenverantwortung aller Bürgerin-
nen und Bürger weitere Lockerungen zugelassen.
Die aktuellsten Informationen rund um die Maßnahmen gegen die 
Ausbreitung des Coronavirus und deren Auswirkungen finden Sie 
auch auf der Homepage der Gemeinde Elztal www.elztal.de. Dort 
halten wir Hinweise zu den einzelnen Bereich des öffentlichen Le-
bens aktuell und stellen hilfereiche Links zu weiteren Informations-
quellen ein. Bitte informieren Sie sich für Baden-Württemberg aber 
auch am besten detailliert auf www.baden-wuerttemberg.de/de/ser 
vice/aktuelle-infos-zu-corona. Dort werden auch spezifische Fragen 
zu den verschiedenen Bereichen konkret beantwortet.

Publikumsverkehr Rathaus
Das Rathaus bleibt weiterhin für den unangemeldeten Zutritt ge-
schlossen. Die telefonische Erreichbarkeit für die ganze Verwal-
tung einschließlich des Bürgerbüros besteht aber zu den regulären 
Dienstzeiten.
Für alle Anliegen ist es erforderlich, dass Sie sich telefonisch zu den 
üblichen Dienstzeiten an den jeweiligen Sachbearbeiter oder zentral 

an 06261/8903-0 wenden oder sich per Mail an info@elztal.de mit 
uns in Verbindung setzen. Primär werden wir versuchen, Ihre An-
liegen per Mail oder schriftlich zu bearbeiten. Andernfalls wird mit 
Ihnen ein individueller Termin für Ihr Anliegen vereinbart.
Für Präsenztermine gelten für den Publikumsverkehr folgende Ein-
schränkungen:
• �Besucher können das Rathaus nur einzeln nach vorheriger Ter-

minvereinbarung mit den Beschäftigten betreten.
• �Beim Betreten müssen alle Besucher Name, Anschrift und Zeit-

punkt des Besuchs angeben und eine Selbsteinschätzung zum 
Kontakt zu Erkrankten und ihren Gesundheitszustand abgeben.

• �Alle Besucher müssen für die Dauer des Aufenthalts eine Mund- 
Nasen-Bedeckung tragen.

• �Der gleichzeitige Aufenthalt von Besuchern im Rathaus wird auf 
eine maximale Zahl beschränkt.

• �Sollte in einzelnen Büroräumen der erforderliche Mindestabstand 
nicht eingehalten werden können, wird das Gespräch in eine pas-
sende Räumlichkeit verlegt.

Mit den weiterhin geltenden Beschränkungen kommen wir dem In-
fektionsschutz nach und können den adäquaten Arbeitsschutz für 
unsere Beschäftigten gewährleisten.
Die Kontaktdaten unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden 
Sie auf www.elztal.de.

Standesamtliche Trauungen
Standesamtliche Trauungen sind nach wie vor möglich. Eventuell 
ist es aber sinnvoll die Trauung auf die Zeit nach der Aufhebung 
der Kontaktverbote zu verschieben. Die Trauungen finden nach wie 
vor im Wasserschloss Dallau statt. Hierzu sind aufgrund der räumli-
chen Situation neben dem Standesbeamten das Brautpaar selbst so-
wie weitere 10 Gäste zugelassen.
Auch auf dem Schlossplatz oder andernorts gelten die allgemeinen 
Regelungen der Corona-Verordnung.

Durchführung von Trauerfeiern und Bestattungen
Trauerfeiern bei Beerdigungen und Beisetzungen können weiter nur 
direkt am Grab durchgeführt werden. Die Leichenhallen bleiben 
weiterhin gesperrt. Bestattungen, Urnenbeisetzungen und Toten-
gebete unter freiem Himmel sind mit Blick auf die Teilnehmerzahl 
wieder unbegrenzt möglich. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bede-
ckung wird empfohlen. Wo immer möglich, ist der im öffentlichen 
Raum geltende Mindestabstand von 1,5 Metern von Person zu Per-
son einzuhalten; ausgenommen sind Personen, die in häuslicher 
Gemeinschaft miteinander leben. Es gilt ein generelles Zutritts- und 
Teilnahmeverbot für Personen nach § 7 CoronaVO – insbesondere 
bei Kontakt zu Infizierten und bei Krankheitssymptomen.

Aufenthalts im öffentlichen Raum, Ansammlungen, Pflicht 
zum Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen
Im öffentlichen Raum wie auch im privaten Raum dürfen nun bis 
zu zwanzig Personen zusammen sein. Hier wird nicht mehr unter-
schieden.
Es gilt das grundsätzliche Abstandsgebot von 1,5 m als Grundregel 
in allen Bereichen. Im öffentlichen Raum ist die Abstandsregel ein 

http://www.elztal.de
http://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona
http://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona
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Muss, sofern nicht die Einhaltung des Mindestabstands im Einzel-
fall unzumutbar, dessen Unterschreitung aus besonderen Gründen 
erforderlich oder durch Schutzmaßnahmen ein ausreichender In-
fektionsschutz gewährleistet ist. Ausgenommen sind ebenso die An-
sammlung von bis zu 20 Personen sowie die Treffen innerhalb der 
beschriebenen Verwandtschaftsgrade.
Bei der Maskenpflicht bleibt es beim bisherigen Grundsatz: Perso-
nen ab dem vollendeten sechsten Lebensjahr müssen zum Schutz 
anderer Personen im ÖPNV, an Bahn- und Bussteigen sowie in den 
Verkaufsräumen von Ladengeschäften und allgemein in Einkaufs-
zentren grundsätzlich eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.

Veranstaltungen
Veranstaltungen mit mehr als 500 Teilnehmern bleiben bis zum Ab-
lauf des 31. 10. 2020 untersagt.
Veranstaltungen mit bis zu 250 Personen sind bei Zuweisung von 
festen Sitzplätzen für die gesamte Dauer und bei im Voraus festge-
legtem Programm möglich. Hierunter fallen z.B. Kulturveranstal-
tungen, Vereinstreffen oder Mitarbeiterversammlungen. Ab dem  
1. 8. 2020 sind dann Veranstaltungen mit weniger als 500 Personen 
wieder erlaubt.
Private Veranstaltungen mit nicht mehr als 100 Personen sind unter 
Einhaltung von Einschränkungen und Regelungen möglich. Hier 
müssen insbesondere Hygieneanforderungen (§ 4 CoronaVO), die 
Zutritts- und Teilnahmebeschränkungen (§7 CoronaVO) sowie Er-
fassung der Teilnehmer (§ 6 CoronaVO) gewährleistet sein. Ein de-
tailliertes Hygienekonzept wie bis zum 30. 6. 2020 gefordert ent-
fällt nun. Ebenso die Vorgabe, hierfür entsprechende Einrichtungen 
anmieten zu müssen. Die Verantwortung liegt grundsätzlich beim 
Gastgeber.
Die verantwortlichen Veranstalter sind angehalten, der Gemeinde-
verwaltung in einer entsprechenden Bestätigung die Einhaltung der 
Vorgaben verbindlich zu erklären.
Vordrucke finden Sie in Kürze im Newsbereich zu Corona auf www.
elztal.de.

Sportanlagen und Sportstätten
Mit der ab 1. Juli geltenden Corona-Verordnung Sport werden neue 
Lockerungen für alle öffentlichen und privaten Sportanlagen und 
Sportstätten umgesetzt:
Das Abstandsgebot soll wo immer möglich eingehalten werden. 
In Gruppen bis zu 20 Personen können die für das Training oder 
die Übungseinheit üblichen Sport-, Spiel- oder Übungssituatio-
nen ohne die Einhaltung des ansonsten erforderlichen Mindestab-
stands durchgeführt werden. In Sportarten, in denen durchgängig 
oder über einen längeren Zeitraum ein unmittelbarer Körperkon-
takt erforderlich ist (z. B. Kampfsport, Paartanz, u. ä.), sind jedoch 
möglichst feste Trainings- oder Übungspaare zu bilden. Auch dür-
fen Umkleiden und Duschen wieder benutzt werden. Es ist jedoch 
sicherzustellen, dass ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen 
den Nutzerinnen und Nutzern eingehalten werden kann. Der Auf-
enthalt ist zeitlich auf das unbedingt erforderliche Maß zu be-
schränken.
Die konkrete Umsetzung in Elztal, insbesondere für die Nutzung 
der Sportplätze und Hallen, muss zwischen den Vereinen und der 
Gemeinde Elztal jedoch zunächst spezifisch abgestimmt werden. 
Wir bitten die Vereine daher weiterhin, Ihre Hygienekonzept vor 
Aufnahme einer Aktivität bei der Gemeinde vorzulegen bzw. über 
info@elztal.de ihre Hygienekonzepte zuzusenden.
Für unsere Vereine werden wir entsprechende Vordrucke und Mus-
ter überarbeiten und auf www.elztal.de im Newsbereich zu Corona 
bereitstellen.

Grundschule
Die Grundschulen befinden sich seit dem 29. Juni 2020 im Regelbe-
trieb unter Pandemiebedingungen. Unsere Schule hat mit den vor-
liegenden personellen und räumlichen Vorgaben die bestmögliche 
Unterrichtsorganisation für die Schülerinnen und Schüler umge-
setzt. Ebenso findet mit Aufnahme des Regelbetriebs keine Notbe-
treuung mehr statt. Die Abstandsregelung wurde für die Klassenstu-
fen der Grundschule aufgehoben und die Schulleitung musste die 
Hygieneregelungen und Vorgaben für den Unterrichtsbetrieb be-
rücksichtigen. Mit Aufnahme des Regelbetriebs wurde auch wieder 
die Kernzeitbetreuung aufgenommen.

Kindertagesstätten
Wie in den Grundschulen wurde auch in allen Kindertagesein-
richtungen ab dem 29. Juni 2020 der Regelbetrieb unter Pande-
miebedingungen zugelassen. Die Einrichtungen in Elztal haben die 
Umsetzung der Öffnung unter Berücksichtigung der jeweils vor-
handenen personellen und räumlichen Möglichkeiten ermöglicht. 
Ansprechpartner sind hier die jeweiligen Träger bzw. Leitungen der 
Einrichtungen.

Einreise bzw. Rückkehr aus dem Ausland
Hier gilt die vom Sozialministerium erlassene Verordnung zur Ein-
reise bzw. zur Rückkehr aus dem Ausland (Corona-Verordnung 
Einreise-Quarantäne). Personen, die auf dem Land-, See- oder Luft-
weg aus dem Ausland nach Baden-Württemberg einreisen und sich 
zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb von 14 Tagen vor Einreise 
in einem Risikogebiet aufgehalten haben, sind verpflichtet, sich un-
verzüglich nach der Einreise auf direktem Weg in die eigene Häus-
lichkeit oder eine andere geeignete Unterkunft zu begeben und sich 
für einen Zeitraum von 14 Tagen nach ihrer Einreise ständig dort 
abzusondern.
Risikogebiet im Sinne des Absatzes 1 ist ein Staat oder eine Region 
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, für welche zum Zeit-
punkt der Einreise in die Bundesrepublik Deutschland ein erhöh-
tes Risiko für eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 be-
steht. Die Einstufung als Risikogebiet erfolgt durch das Ministerium 
für Soziales und Integration. Die Liste der Risikogebiete wird in der 
jeweils gültigen Fassung auf der Webseite des Ministeriums für So-
ziales und Integration veröffentlicht.
In den konkreten Fällen sind diese Personen dazu verpflichtet, sich 
unverzüglich bei der Ortspolizeibehörde, also hier der Gemeinde 
Elztal, per Telefon 06261/89030 bzw. E-Mail (info@Elztal.de) zu 
melden. Für die Zeit der Absonderung unterliegen diese Personen 
der Beobachtung durch die Ortspolizeibehörde. Ein Verstoß gegen 
diese Verordnung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar. Auch über 
mögliche Ausnahmen von dieser Pflicht (z.B. für Berufskraftfahrer) 
informiert die o.g. Verordnung.

Wasserversorgung Elztal – Erneuerung eines Schieberkreu-
zes in der Brunnengasse/ Bahnhofstraße, OT Neckarburken
Im Kreuzungsbereich der Brunnengasse/ Bahnhofstraße vor der 
Überfahrt über die „Elzbrücke“ in Richtung Bahnübergang wird 
die Erneuerung eines schadhaften Schieberkreuzes zur Sicherstel-
lung der Wasserversorgung erforderlich. Die Baumaßnahme soll in 
KW 28 (6. 7.–10. 7. 2020) durchgeführt werden. Im Zuge der Bau-
maßnahme wird eine halbseitige Sperrung erforderlich. Bei Fragen 
steht Ihnen das Bauamt der Gemeinde (06261/890326) gerne zur 
Verfügung.

Ortsteil Dallau
E i n l a d u n g
zur 5. Sitzung des Ortschaftsrates Dallau am Dienstag, 7. Juli 2020, 
um 18.30 Uhr im Dorfgemeinschaftsraum im Rathaus in Dallau
Tagesordnung – öffentlich –:
TOP 1: Informationen über Angelegenheiten des Ortsteils Dallau
TOP 2: Bauvoranfragen/Baugesuche
TOP 3: Anträge zur Verkehrsschau (im Herbst)
TOP 4: Anfragen der Bürger und Ortschaftsräte
Die Dallauer Bürger sind herzlich eingeladen. Die Stühle im Zuhö-
rerraum werden mit entsprechendem Mindestabstand gestellt. Das 
Tragen eines Mund-Nase-Schutzes wird empfohlen.
Für den Ortschaftsrat	 Siegfried Englert, Ortsvorsteher

Ortsteil Muckental
Absage Jubiläumsfeierlichkeiten
Aufgrund der Corona-Pandemie müssen die Feierlichkeiten 650 
Jahre Muckental und 25 Jahre Kindergarten leider in diesem Jahr 
ausfallen. Die Feiern sollen im Jahr 2021 nachgeholt werden.

Abteilung Auerbach
Die Übung der Einsatzabteilung im Juli entfällt.

http://www.elztal.de
http://www.elztal.de
http://www.elztal.de
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/neue-verordnung-zur-quarantaene-bei-einreise-nach-baden-wuerttemberg/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/neue-verordnung-zur-quarantaene-bei-einreise-nach-baden-wuerttemberg/
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/verordnungen/risikogebiete/
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Die nächste Altpapiersammlung am 4. 7. findet wieder mit Abho-
lung statt. Die blauen Tonnen werden bereits am Freitag abgeholt. 
Bitte rechtzeitig am Straßenrand bereitstellen.
Es besteht weiterhin die Möglichkeit das Papier selbst in die bereit-
gestellten Container einzuwerfen.

Abteilung Dallau
Die Übungen der Einsatzabteilung Dallau finden ab sofort wieder 
laut Übungsplan statt. Jedoch mit gewissen Einschränkungen.
Daher bitte um vorherige Anmeldung zur Übung. Die Teilnehmer-
zahl ist gesetzlich auf 10 Personen begrenzt.
Wir freuen uns dennoch, endlich wieder loslegen zu dürfen, um 
auch weiterhin in Einsätzen effektiv arbeiten zu können.
Die nächsten Termine:
– Mo., 6. 7. 2020	
– Fr., 24. 7. 2020

Jugendfeuerwehr Dallau
Leider dürfen wir immer noch keine Übungen anbieten. Wir hoffen 
jedoch, dass sich die Lage bis nach den Ferien soweit entspannt, dass 
auch wir wieder üben dürfen.
Wir halten euch auf dem Laufenden, sobald es etwas Neues gibt!

Sitzung des Kreistags
Die nächste Sitzung des Kreistags findet am Montag, dem 6. 7. 2020, 
um 16.00 Uhr, in der Elzberghalle, in 74834 Elztal-Dallau, statt.
Für die Erfüllung aller hygienischen Standards werden wir selbst-
verständlich Sorge tragen.
T A G E S O R D N U N G:
  1. Bekanntgabe eines nichtöffentlichen Beschlusses
  2. Zukunftskonzept für die Neckar-Odenwald-Kliniken
  2. – �Zentralisierung der Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und 

Wirbelsäulenchirurgie am Standort Mosbach und der Klinik 
für Allgemein und Viszeralchirurgie am Standort Buchen	  
Vorlage: K/2020/029

  3. �Förderrichtlinie des Neckar-Odenwald-Kreises zur Bio-Zerti-
fizierung von Verarbeitung, Gastronomie, Gemeinschaftsver-
pflegung und Handel, sowie zur Produktion von ökologisch er-
zeugten Weihnachtsbäumen				     
Vorlage: K/2020/027

  4. �Änderung der Satzung über die Entschädigung für ehrenamt-
liche Tätigkeit 

  2. – �Fraktionssitzungen in Form von Telefon- oder Videokonferenzen
  2. – �Antrag der Kreistagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen vom 

8. Februar 2020 
  2. – Vorlage: K/2020/026
  5. �Änderung der Geschäftsordnung für den Kreistag und die Aus-

schüsse des Neckar-Odenwald-Kreises
  2. – �Aufnahmemöglichkeit zu Protokollzwecken während Kreis-

tags- und Ausschusssitzungen
  2. – Vorlage: K/2020/025
  6. �Satzung über das Jugendamt des Neckar-Odenwald-Kreises
  2. Vorlage: K/2020/021
  7. Umbesetzung von Gremien
  7. a) Jugendhilfeausschuss des Neckar-Odenwald-Kreises
  7. b) �Verwaltungsrat der Kreislaufwirtschaft Neckar-Odenwald 

AöR (KWiN) und Aufsichtsrat der Abfallwirtschaftsgesell-
schaft des Neckar-Odenwald-Kreises mbH (AWN)

  7.– Antrag der Kreistagsfraktion der AfD vom 21. Mai 2020
  7. Vorlage: K/2020/028
  8. �Vorschlagsliste zur Neuwahl des Beirats bei der Justizvollzugs-

anstalt Adelsheim
  7. Vorlage: K/2020/023
  9. Mitteilungen und Anfragen
10. Fragestunde
Mit freundlichen Grüßen	 Dr. Achim B r ö t e l

Neue Informationen zur LEADER-Förderung
Voraussichtlich werden weitere Fördergelder bereitgestellt. Die 
Fördergelder sind Rückflussmittel aller LEADER-Kulissen Ba-
den-Württembergs. 
Bewerbungen um diese Fördermittel sind bis zum 7. Juli 2020 bei 
der Geschäftsstelle möglich. Wichtige Bedingung ist, dass die Pro-
jekte sofort umsetzbar sind und zum Regionalen Entwicklungskon-
zept passen.

Gefördert werden öffentliche sowie private Vorhaben. Projekte die 
dem Erhalt unserer Kulturlandschaft dienen wie z.B. ein Baumlehr-
pfad oder den ländlichen Tourismus unterstützen. Aber auch Hof-
läden für die Direktvermarktung regionaler Lebensmittel stehen im 
Förderspektrum. Gefördert werden alle Projekte, die dem Erhalt 
unserer Dörfer und Gemeinden dienen. 
Vereine mit bürgerschaftlichem Engagement können mit bis zu  
60 % Fördermittel rechnen. Durch die LEADER-Förderung kann 
unsere Region weitergebracht und gestärkt werden.
Interessiert? Projekte, die bereits gefördert wurden, können auf der 
LEADER-Homepage abgerufen werden.
Für Auskünfte stehen Ihnen Geschäftsführer Martin Säurle und Sa-
bine Keller von der Regionalentwicklung Neckartal-Odenwald aktiv 
e.V., gerne zur Verfügung. Telefon 06261 / 84 13 95 oder -96, info@
leader-neckartal-odenwald.de. Weitere Infos und alle wichtigen Un-
terlagen unter: www.leader-neckartal-odenwald.de

Die AWN informiert:
Bioenergietonne: Kühl stellen, cool bleiben!
Bei den gegenwärtigen sommerlichen Verhältnissen kann Leben in 
die Bioenergietonnen mit dem grünen Deckel kommen. Zunächst 
einmal sei gesagt, dass die kleinen weißen, in Scharen auftreten-
den Maden nicht gesundheitsgefährlich sind. Es sind Fliegenlarven, 
die wenige Tage nach der Eiablage schlüpfen und sich nach ca. ei-
ner Woche verpuppen, bevor sie als neue Fliegengeneration wieder 
schlüpfen. Abgesehen vom unangenehmen Anblick ist nichts von 
ihnen zu befürchten. Dennoch erschrickt mancher, wenn er sie an 
heißen Sommertagen in der Bioenergietonne entdeckt.
Die sommerlichen, hohen Temperaturen fördern eine vorzeitige 
Vergärung schon in den Bioenergietonnen, obwohl diese doch erst 
in der Behandlungsanlage einsetzen sollte. Was lässt sich dagegen 
tun? Ganz einfach: Maßnahmen, die einen biologischen Abbau der 
Abfälle verzögern; denn nichts anderes sind Vergärungs- und Fau-
lungsvorgänge.
Wo möglich, sollten die Bio-Energietonnen schattig und kühl ste-
hen: Unter Bäumen und Büschen, an der Nordseite des Hauses, un-
term Car-Port oder notfalls auch in der Garage. So wie hohe Tem-
peraturen den biologischen Abbau der Abfälle fördern, so verzögern 
ihn tiefe Temperaturen. Die biologischen Abbauvorgänge finden ja 
nicht „von selbst“ statt, sondern im Wesentlichen durch mikrosko-
pisch kleine Lebewesen: Bakterien und Pilze. Die fühlen sich, ähn-
lich wie wir Menschen eher in wärmeren Gefilden wohl. Anders als 
bei uns Menschen aber sind für etliche Kleinstlebewesen auch noch 
Temperaturen um die 60 Grad noch im Wohlfühl-Bereich. Ein eher 
kühler Standort macht also Sinn.
Neben den verfügbaren Nährstoffen, also den Abfällen in der Bio-
energietonne, ist ein weiterer begrenzender Faktor für biologische 
Abbauvorgänge die vorhandene Menge an Wasser. Wie bei uns 
Menschen geht auch für die Kleinstlebewesen nichts „ohne“. Flüssi-
ge Abfälle, wie Reste von Soßen, Suppen oder Salat-Dressings gehö-
ren grundsätzlich nicht in die Bioenergie-Tonnen, sie sind ein Fall 
für den Ausguss. Bestimmte Obst- und Gemüsereste wie Melonen, 
Tomaten und Gurken neigen aber insbesondere bei Verderb zu star-
kem Austropfen. Derartige Abfälle sollten portionsweise in Papier 
verpackt in die ohnehin schon mit Zeitungspapier, Eierkartons oder 
Obstschalen aus Papierschliff ausgelegten Vorsortierer und Bioener-
gietonnen gefüllt werden. Für das Einwickeln der Einzel-Portionen 
können auch Papiertüten vom Bäcker, Metzger oder Wochenmarkt-
stand genutzt werden. Das Aufsaugen von Nässe trägt deutlich zur 
Sauberkeit der Vorsortiergefäße bei. Es beugt der Entwicklung von 
Gerüchen vor, und macht die Vorsortiergefäße samt Inhalt auch we-
niger einladend für unerwünschte Bewohner, wie Fliegen, Wespen 
und deren Nachkommen. Zusätzlich sollten die Bioabfälle mög-
lichst locker eingeschichtet, und keinesfalls in die Gefäße einge-
presst werden.

Weitere Praxistipps:
Deckel schließen
Den Deckel von Vorsortier-Eimer und Bioenergietonne immer ge-
schlossen halten, damit keine Fliegen und andere Insekten angezo-
gen werden. Fliegen und Maden hält man außerdem fern, indem 
der Tonnenrand ab und zu mit Essig besprüht oder abgewischt 
wird. Ist der Deckelrand möglichst sauber, wird er nicht zum bevor-
zugten Eiablageplatz.
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Reinigung
Verschmutzte Bioenergietonne bei Bedarf mit Wasser reinigen. 
Nach der Entleerung
Saugfähiges Papier (kein Farb-/Hochglanzpapier) in die Bioenergie-
tonne geben. Neben Zeitungspapier eignen sich hierfür auch alte Ei-
erkartons und gebrauchtes Packpapier. Das saugt die Feuchtigkeit 
auf und erschwert daher die Lebensbedingungen für Insekten. 
Eiweißhaltige Lebensmittelreste
Stark eiweißhaltige Lebensmittelreste immer in Zeitungspapier ein-
wickeln (Fisch, Fleisch, Eier, Wurst, Milchprodukte wie Käse oder 
Joghurt). Diese Lebensmittelreste locken besonders gern Fliegen an.
Weitere Fragen beantwortet gerne das Beratungsteam der KWiN 
unter Telefon 0 62 81/9 06-0.

Standesamtliche Nachrichten
90. Geburtstag	 Opitz Anna, Neckarburken	 7. 7. 1930
85. Geburtstag	 Haluk Antonie, Dallau	 9. 7. 1935

Die Gemeinde gratuliert recht herzlich zum Geburtstag und  
wünscht alles Gute auf dem weiteren Lebensweg.

Schulnachrichten
Musikschule Mosbach
Onlineunterricht im Elementarbereich geht weiter.
Die schrittweise Öffnung der Musikschulen erlaubt mittlerweile den 
Einzelunterricht in allen Instrumentalfächern und Gesang. Grup-
pen- und Klassenunterricht ist weiterhin so stark eingeschränkt, 
dass er i.d.R. nur als Fernunterricht gehalten werden kann, für die 
Klasse von Susanne Schulz weiterhin mit Tutorials, Filmen und 
Anleitungen, für die Klassen von Gabi Brauch, Svenja Eberle, Ka-
trin Glenz, Helen Kemmerer, Anna-Lena Kolbenschlag und Simo-
ne Schäfer als Videokonferenz. Da nun Kinder wieder in Kitas und 
Schulen gehen dürfen, wurde der Stundenplan geändert:
– �Musik für Kinder ab 1,5 Jahren (bis 3 Jahren): 	  

Donnerstag: 10.30 Uhr, Kolbenschlag und Brauch 
– �Musik für Kinder ab 3 Jahren: 	  

Montag, 15.15 Uhr, Schäfer und Kemmerer 	  
Freitag, 15.30 Uhr, Brauch, Eberle und Kolbenschlag 

– �Musik für Kinder ab 6 Jahren: 	  
Montag, 14.30 Uhr, Schäfer und Kemmerer	  
Freitag, 14.30 Uhr, Brauch und Kolbenschlag

Kirchliche Nachrichten
Kath. Kirchengemeinde Elztal-Limbach-Fahrenbach

Gottesdienste vom 5. 7. bis 10. 7. 2020
Livestream im Internet unter: www.kath-elf.de/live
Anmeldung zu den Gottesdiensten bitte telefonisch in den Pfarr-
büros oder per Mail an anmeldung@kath-elf.de

Sonntag, 5. 7. – 14. SONNTAG IM JAHRESKREIS
Elztal
Ri (Sa)	 18.30 Uhr Messfeier 
Da	 12.15 Uhr Taufe  
Limbach
Lau	 10.15 Uhr Messfeier  gleichzeitig Livestream
Wag	 10.15 Uhr Messfeier  	
Fahrenbach
Ro (Sa)	 18.30 Uhr Messfeier  gleichzeitig Livestream
Tr	 11.30 Uhr �Möglichkeit zum Kommunionempfang (bis 

12.30 Uhr, ohne Anmeldung)
Montag, 6. 7.  
	 18.30 Uhr Andacht/Rosenkranz  im Livestream
Dienstag, 7. 7.
Krum	 18.30 Uhr Schülergottesdienst  gleichzeitig Livestream  
Tr	 18.30 Uhr Rosenkranz
Mittwoch, 8. 7.
Fa	 18.30 Uhr Messfeier  gleichzeitig Livestream 
Donnerstag, 9. 7.  
Lau	 18.30 Uhr Messfeier  gleichzeitig Livestream  
Freitag, 10. 7.  
Ri	 18.30 Uhr Messfeier  gleichzeitig Livestream  

Die aktuelle Situation verlangt uns weiterhin Flexibilität ab. Da sich 
gerade ältere Gemeindemitglieder bis auf Weiteres mit der Teilnah-
me an Präsenzgottesdiensten zurückhalten, haben wir auch in die-
sem Pfarrbrief nur Intentionen aufgeführt, die von den jeweiligen 
Angehörigen bestätigt oder erst in den letzten Wochen neu aufge-
geben wurden.
Hinzu kommen in den vergangenen Monaten ausgefallene Jahr-
tags-Stiftungen.
Wir bitten Sie, mit dem Pfarrbüro Kontakt aufzunehmen, um vor-
gesehene Gebetsanliegen zu bestätigen.
Gerne nehmen wir auch noch Anliegen in die hier bereits angekün-
digten Feiern mit hinein.

Tauffeiern
Bis auf Weiteres sind uns Taufen nur einzeln, außerhalb der Mess-
feier und in einfachster Form gestattet, deshalb haben wir die Tauf-
sonntage ausgesetzt. Wir bitten Sie stattdessen, spätestens drei 
Wochen vor Ihrem Wunschtermin mit dem Pfarrbüro Kontakt auf-
zunehmen, damit wir eine individuelle Regelung vereinbaren kön-
nen. Vielen Dank.

Andacht der WeG-Gemeinschaft im livestream
Da unsere WeG-Zehrungsfeier in diesem Jahr wegen der Coro-
na-Krise nicht wie gewohnt stattfinden kann, werden wir am 13. 7. 
2020 um 18.30 Uhr eine Andacht über die Barmherzigkeit im lives-
tream der Seelsorgeeinheit feiern.
Inspirierende Bilder und ausgewählte Lieder, die Sie gerne von zu 
Hause aus mitsingen dürfen, umrahmen das Thema der Andacht.
Alle sind dazu ganz herzlich eingeladen.

Muckental
Beauftragung von Pastoralassistentin Nicola Berberich
Damit ALLE das Leben haben und es in Fülle haben. (nach Joh. 
10,10)
Unter diesem Leitwort werde ich mit 17 weiteren Kolleg*innen in 
den Dienst als Pastoralreferentin in der Erzdiözese beauftragt. Un-
seren Beauftragungsgottes-dienst mit Weihbischof Dr. Peter Birk-
hofer feiern wir am Samstag, 18. 7. 2020, um 14.00 Uhr im Freibur-
ger Münster.
Da auf Grund des Infektionsschutzgesetzes nur eine beschränkte 
Anzahl an Gästen vor Ort sein kann, würde ich mich freuen, wenn 
Sie sich unter www.ebfr.de/livestream live dazu zu schalten und uns 
an diesem besonderen Tag begleiten. Wir würden sehr gerne, wenn 
auch über die Entfernung, am Ende des Livestream-Gottesdienstes 
mit allen Mitfeiernden auf diesen Tag anstoßen. Daher: Lieblings-
getränk gerne schon vor dem Gottesdienst kaltstellen!
Auf Ihr Mitfeiern freut sich Nicola Berberich (geb. Roos), Pastoralas-
sistentin in der Seelsorgeeinheit Karlsdorf-Neuthard-Büchenau

Evangelische Kirchen Auerbach und Dallau 
Evangelisches Pfarramt, Felderweg 6A, 74834 Elztal-Dallau, Tel: 
06261-2611 Fax: 06261- 3011, pfarramt@ekidua.de, Internet: www.
ekidua.de
Öffnungszeiten: �Montags          9.00–12.00 Uhr	  

Donnerstags 13.00–16.00 Uhr
Außerhalb der Öffnungszeiten ist das Pfarramt über den Anrufbe-
antworter zu erreichen. Bitte sprechen sie ihre Nachricht auf den AB 
wir rufen umgehend zurück!

Die zuständigen Kasualvertreter sind über das Pfarramt zu erfragen.

Der nächste Gottesdienst findet am Sonntag, 12. 7. 2020, statt 
Auerbach    9.30 Uhr Pfr. Wolfram Stober
Dallau        10.30 Uhr Pfr. Wolfram Stober

Da wegen der 2-m-Abstandsregel nur begrenzte Sitzmöglichkei-
ten gegeben sind, ist eine Anmeldung der Gottesdienstbesucher 
und Gottesdienstbesucherinnen im Pfarramt, unter Angabe des 
Namens und der Telefonnummer, zwingend erforderlich (Tel. 
06261/2611). In Auerbach bei Elke Bansbach (06293/1351). 
Die Anmeldung muss zu jedem Gottesdienst erneut erfolgen!
Bitte sprechen sie auf den Anrufbeantworter, falls das Pfarramt 
nicht besetzt ist.  Der Anrufbeantworter wird bis zum Samstag, 11. 
7. 2020, um 18.00 Uhr abgehört.

mailto:pfarramt@ekidua.de
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Der Gottesdienst dauert maximal 30 Minuten. Sie brauchen kein 
Gesangbuch. Es wird empfohlen einen Mundschutz zu tragen!

Frauenkreis Dallau
Unter Einhaltung der Hygienevorschriften und der Abstandsrege-
lung treffen wir uns am Mittwoch, den 8. Juli 2020, wieder im evan-
gelischen Gemeindehaus. 
Beginn ist um 14.30 Uhr. Es ergeht herzliche Einladung!

Förderverein Ev. Gemeindehaus Auerbach e.V.
Eigentlich waren viele Aktivitäten geplant für dieses Jahr. Durch 
Corona kam nun aber alles ganz anders. Allmählich kann zwar so 
manches wieder stattfinden, wenn auch anders und nach strengen 
Hygieneregeln, aber öffentliche Veranstaltungen im Gemeindehaus 
wird es wohl so schnell noch nicht geben können.
Trotzdem möchten wir die Möglichkeit zur Begegnung schaffen 
und laden künftig einmal monatlich ein zur „GUTE-NACHT- 
KIRCHE“ in die Ev. Kirche nach Auerbach. 
Mit ausgewählten Texten zu wechselnden Themen, ein wenig Musik 
und einem Segensgebet wollen wir mit Ihnen eine halbe Stunde am 
Freitagabend gestalten. 
Da wegen der 2 Meter Abstandsregel nur begrenzte Sitzmöglich-
keiten gegeben sind, ist eine Anmeldung unter Angabe des Na-
mens und der Telefonnummer zwingend erforderlich. Ihre An-
meldung nimmt Elke Bansbach unter 06293/1351 gerne entgegen.
Erster Termin: Freitag, 17. Juli 2020, um 19.30 Uhr, wir freuen uns 
auf Sie!	 Astrid Junker + Ingrid Glandien

Förderverein Ev. Gemeindehaus Auerbach e.V.

Konfirmationen Dallau-Auerbach-Neckarburken
In den nächsten Tagen wird es eine Entscheidung geben, an welchen 
Terminen die Konfirmationen nachgeholt werden können.
Sobald dies fest steht, werden wir Sie darüber informieren.
Für den Konfirmanden Jahrgang 2020/21 ist geplant, den Unterricht 
nach den Sommerferien zu beginnen.
Alle Konfirmanden, die dem Jahrgang angehören bekommen noch 
vor den Sommerferien eine schriftliche Benachrichtigung.

Evangelische Kirche Fahrenbach und Muckental
Sonntag, 5. 7. 2020
10.00 Uhr  �Gottesdienst im Grünen (fällt bei Starkregen aus, soll-

ten bei leichtem Regen trotzdem Gottesdienstbesucher 
kommen, wird mit den Anwesenden ein kleiner Gottes-
dienst gefeiert!), Fahrenbach beim BZ „Am Limes“ (Pe-
ter Back, Präd.)

Bitte beachten Sie folgendes Schutzkonzept:
– �Wir bitten darum, dass jeder eine Maske trägt, bis der Gottes-

dienst beginnt und sie auch beim Verlassen des Gottesdienstes 
wieder aufsetzt.

– �Halten Sie einen Mindestabstand von 2 m beim Kommen, Verwei-
len und beim Verlassen ein.

– �Der Abstand der Sitzplätze ist vorgegeben, nur Personen eines 
Haushaltes dürfen Stühle zusammenstellen, ohne den Abstand zu 
anderen Stühlen zu verringern.

– �Das Singen ist noch nicht gestattet, nur Glaubensbekenntnis und 
Vaterunser dürfen mitgesprochen werden.

– �Sollten bereits 100 Personen anwesend sein, müssen wir leider we-
gen gesetzlicher Bestimmungen alle weiteren Personen nach Hau-
se schicken.

– �Körperkontakt ist, z. B. bei Begrüßung oder Verabschiedung, 
noch nicht zulässig.

– Bleiben Sie bei Erkältungssymptomen und Fieber bitte zu Hause.
Bürozeiten Sekretariat: dienstags 9.00–13.00 Uhr
Sprechstunden des Pfarrers: jederzeit nach telefonischer Verein-
barung
Sie können uns erreichen: Tel. 06267-284 (AB), Fax: 06267/6622, 
Mail: pfarramt@ev-fahrenbach.de 
Besuchen Sie uns auch auf unserer Homepage www.ev-fahrenbach.
de oder auf der Bezirks-Homepage: www.Evangelischer-Kirchen-
bezirk-Mosbach.de 
Beachten Sie bitte, dass unsere Kirche tagsüber zur persönlichen 
Andacht geöffnet ist. 

Evang. Pfarramt der Friedenskirche Neckarburken 
Wörschelstr. 3a, 74834 Elztal * Tel. 06261 - 2688 
www.friedensgemeinde-neckarburken.de

Sonntag, 5. Juli – 4.S.n.Tr.
10.15 Uhr Gottesdienst (Prädikantin Dr. Dorothee Schlegel)
Mittwoch, 8. Juli
  9.00–12.00 Uhr Bürozeit
Sonntag, 12. Juli – 5.S.n.Tr.
  9.00 Uhr Gottesdienst (Pfarrer Winfried Weber)

Wir wollen Gottesdienst feiern und uns trotzdem nicht anstecken. 
Aus diesem Grund wollen wir folgende Regeln beachten:
– Wir halten 2m Abstand, auch beim Betreten der Kirche
– �Am Eingang der Kirche werden die Hände mit Desinfektionsmit-

tel besprüht
– �Wir sind verpflichtet eine Anwesenheitsliste zu führen, die nach 3 

Wochen geschreddert wird
– �Die Bestuhlung im Inneren der Kirche ist auch auf diese 2m aus-

gerichtet
– �Für Paare oder in einem Haushalt Lebende haben wir zwei Stühle 

nebeneinander vorgesehen.
– �Die Empore darf nicht genutzt werden – außer durch den Orga-

nisten
– �Auf den Gemeindegesang wird wegen der erhöhten Ansteckungs-

gefahr vorerst verzichtet
– Abendmahlsfeiern finden zunächst bis Erntedank nicht statt
– �Wir haben 18 Plätze in unserer Kirche. Sollten mehr Menschen 

am Gottesdienst teilnehmen wollen, bieten wir gerne die Predigt 
in Schriftform an, müssten aber den Zutritt dann verwehren.

– �Weiterhin stehen Ihnen am Schaukasten vor der Kirche und 
am Gemeindehaus die Gottesdienste und Gebete schriftlich zur 
Verfügung, ebenso im Internet (www.friedenskirche-neckar-
burken.de)

Der Kirchengemeinderat

Die Kasualvertretung im Juni übernimmt Pfarrer Oliver Schüle 
aus Billigheim (Tel. 06265/8098)

Ev. Kirchengemeinde Großeicholzheim-Rittersbach
Kirchgasse 4, 74743 Seckach-Großeicholzheim, Tel. 06293/370, 
Email: info@ev-grosseicholzheim.de, Internet: www.ev-grossei 
cholzheim.de

Sonntag, 5. 7. – 4. Sonntag nach Trinitatis
  9.00 Uhr Gottesdienst Großeicholzheim, Pfr. Stromberger
10.00 Uhr Gottesdienst Rittersbach, Pfr. Stromberger
11.00 Uhr Gottesdienst Großeicholzheim, Pfr. Stromberger
Dienstag, 7. 7.		
20.00 Uhr Gemeindegebet Gemeindehaus Großeicholzheim

Vereinsnachrichten

Generalversammlung des Fördervereins der SG Auerbach eV
Die Generalversammlung des Fördervereins findet am Freitag, den 
3. Juli 2020, um 19.00 Uhr in der Sporthalle Auerbach statt. Alle 
Mitglieder sind recht herzlich eingeladen. Im Anschluss ist die Ge-
neralversammlung der SG Auerbach e.V.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Totenehrung
3. Berichte:
3. a.) Vorstand
3. b.) Schriftführer
3. c.) Kassenwart
3. d.) Kassenprüfer
4. Aussprache zu den Berichten
5. Entlastung

mailto:pfarramt@ev-fahrenbach.de
http://www.ev-fahrenbach.de
http://www.ev-fahrenbach.de
http://www.friedensgemeinde-neckarburken.de
http://www.friedenskirche-neckarburken.de
http://www.friedenskirche-neckarburken.de
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6. Neuwahlen Vorstandsmitglieder
7. Wünsche und Anträge
8. Verschiedenes
Anträge zur jährlichen Mitgliederversammlung sind schriftlich zu 
stellen und müssen sieben Tage vor der Versammlung beim Vorsit-
zenden Andreas Stammel eingereicht sein.

Generalversammlung der SG Auerbach e.V.
Die Generalversammlung der Sportgemeinschaft Auerbach e.V. fin-
det am Freitag, den 3. Juli 2020, um 20 Uhr in der Sporthalle Auer-
bach statt. Die Versammlung wird unter den aktuell gültigen Hygie-
nebestimmungen durchgeführt.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Totenehrung
3. Berichte:
3. a) Vorstand
3. b) Schriftführer
3. c) Abt. Fußball
3. d) Abt. Jugend
3. e) Abt. Tischtennis
3. f) Abt. Gymnastik / Freizeitsport
3. g) Abt. Tennis
3. h) Kassenwart
4. Aussprache zu den Berichten
5. Entlastung
6. Neuwahlen Vorstandsmitglieder
7. Grußworte
8. Wünsche und Anträge
9. Verschiedenes
Anträge zur jährlichen Mitgliederversammlung sind schriftlich zu 
stellen und müssen sieben Tage vor der Versammlung beim Vorsit-
zenden Mike Heinrich eingereicht sein.

Hähnchenverkauf
Leider kann das Sportfest in diesem Jahr nicht in gewohnter Wei-
se stattfinden. Wir bieten dennoch einen Hähnchen und Pommes 
Verkauf an!
Wann:
Samstag, 11. 7. 2020, 11.00–15.00 Uhr & 17.00–20.00 Uhr
Sonntag, 12. 7. 2020, 11.00–15.00 Uhr & 17.00–20.00 Uhr
Montag, 13. 7. 2020, 11.00–15.00 Uhr
Wo: Auf dem Festplatz der SG Auerbach
Vorbestellungen bis zum 5. 7. 2020 möglich!
Abholung nur nach Vorbestellung möglich!
Vorbestellungen gerne mit dem Flyer unter Nennung des Namens, 
des Datum und Uhrzeit und der Anzahl an:
– �Nico Pfeifer, Im Lehnlein 16, 74834 Elztal 	  

oder unterWhatsApp 0160 / 2209994
– �Anja Bansbach, Sonnenhalde 49, 74834 Elztal	 

oder unterWhatsApp 0160 / 3453889

Die Theatergruppe der SG Auerbach informiert:
Liebe Theaterfreunde,
da es aufgrund der Coronabestimmungen immer noch nicht abseh-
bar ist, wann wir wieder Theater spielen können, möchten wir Sie 
über unsere weiteren Planungen informieren. 
Ihre erworbenen Eintrittskarten für das Stück: „Geht die Katze tan-
zen die Mäuse“ behalten auf jeden Fall ihre Gültigkeit. Sobald wir 
einen neuen Termin für Aufführungen haben, teilen wir diesen 
selbstverständlich rechtzeitig mit. Ebenso wird es dann im Voraus 
einen Termin geben, an dem Sie ihre bisherigen Eintrittskarten, falls 
Sie zum angegebenen Aufführungstermin nicht kommen können, 
umtauschen bzw. zurückgeben können. 
Vielen Dank für ihr Verständnis.         Ihre Theatergruppe Auerbach

Mitgliederversammlung am Sonntag, 19. 7. 2020
Zur ordentlichen Mitgliederversammlung des TC Schwarz-Weiß 
Rittersbach e.V. am Sonntag, 19. 7. 2020, laden wir herzlich ein. Wir 

treffen uns am Clubheim und beginnen um 18.00 Uhr. Bei geeig-
netem Wetter findet die Versammlung im Außenbereich vor dem 
Clubheim statt.
Teilnahmeberechtigt sind alle Mitglieder. Mit Zustimmung der Mit-
gliederversammlung können auch Gäste teilnehmen. Stimmberech-
tigt sind jedoch nur die Mitglieder, die das achtzehnte Lebensjahr 
vollendet haben.
Die Versammlung findet entsprechend der aktuellen Corona-Ver-
ordnung (CoronaVO) statt. Bitte beachtet insbesondere, dass nach 
dieser Verordnung folgende Personen nicht teilnehmen dürfen:
1. �Personen, die in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizier-

ten Person stehen oder standen, wenn seit dem letzten Kontakt 
noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder

2. �Personen, die typische Symptome einer Infektion mit dem Co-
ronavirus, namentlich Geruchs- und Geschmacksstörungen, Fie-
ber, Husten sowie Halsschmerzen, aufweisen.

Tagesordnung:
1. Geschäftsbericht des Vorstandes
2. Bericht der Kassenprüfer
3. Entlastung des Vorstandes
4. �Satzungsänderung zur Erweiterung des Vorstands um bis zu 3 

Beisitzer
5. Neuwahlen 
6. �Festsetzung der Beiträge, Aufnahmegebühren und etwaigen Son-

derleistungen.
7. Verschiedenes.
Zu Punkt 4 hängt die geplante Satzungsänderung am Clubheim aus. 
Unsere Satzung schreibt keine Anmeldung zur Mitgliederversamm-
lung vor. Um die Einhaltung der Abstandsregeln besser planen zu 
können, bitten wir dennoch um möglichst frühzeitige Anmeldung 
der Teilnehmer beim 1. Vorsitzenden. Sollten Teilnehmerzahl und 
Wetterbedingungen eine Verlegung des Versammlungsorts erfor-
dern, so wird die Information dazu am Clubheim ausgehängt. 
Reinhard Wenig, 1. Vorsitzender, Tel. 06293 / 927580
Mail vorstand@tc-rittersbach.de

Der Sportkreis informiert Vereine
Integration und gleichberechtigte Teilhabe von Zielgruppen, die 
bisher nicht nachhaltig erreicht wurden, sind Zukunftsaufgabe von 
Sportvereinen, Sportkreisen und Sportverbänden. Es gilt die Poten-
tiale von Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund oder 
sozial Benachteiligter als Mitglieder, freiwillig Engagierte, sportliche 
Talente, Übungsleiter und Vereinsfunktionäre zu aktivieren. Der 
Badische Sportbund unterstützt Sportvereine daher auch in Corona 
Zeiten mit dem Programm „Integration durch Sport“, um die Inte-
gration in der Gesellschaft weiter zu fördern. Durch die zusätzliche 
Förderung integrativer Angebote, die im digitalen Raum durchge-
führt werden, soll die Angebotsvielfalt des Bundesprogramms be-
wahrt und Planungssicherheit für Vereine geschaffen werden.
Entsprechende Förderanträge können bis 19. 7. 2020 beim Badi-
schen Sportbund Nord e.V. gestellt werden. Ansprechpartnerin 
beim BSB in Karlsruhe ist Frau Nagel, b.nagel@badischer-sport 
bund.de oder 0721-180827.
Der Sportkreis Mosbach weist daraufhin, dass der geplante Sport-
abzeichen Tag, am 5. Juli 2020, im Mosbacher Elzstadion abgesagt 
ist. Sportabzeichen Obmann Wolfgang Schuhmacher und die Vor-
sitzende des Sportkreises Mosbach, Dr. Dorothee Schlegel, sind sich 
aber einig, eine Umsetzung der entsprechenden Regelungen der Co-
rona Landesverordnung ist für den Sportkreis nicht leistbar. Inso-
fern es die Möglichkeiten zulassen, wird es an den neun Sportabzei-
chen-Stützpunkten im Kreis die Gelegenheit geben, die Prüfungen 
in Gold, Silber oder Bronze abzulegen. Bei Fragen zum Deutschen 
Sportabzeichen steht Obmann Wolfgang Schumacher gerne zur 
Verfügung (sportabzeichen@sportkreis-mosbach.de).

Förderverein Ganztagsgymnasium Osterburken
Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung 2020 
des Vereins der Freunde und Förderer des Ganztagsgymna-
siums Osterburken e.V.
Der Verein der Freunde und Förderer des Ganztagsgymnasiums 
Osterburken e.V. lädt herzlich zu seiner ordentlichen Mitgliederver-
sammlung 2020 ein.
Montag, 13. 7. 2020, um 18.30 Uhr in S1des GTO.

mailto:vorstand@tc-rittersbach.de
mailto:b.nagel@badischer-sportbund.de
mailto:b.nagel@badischer-sportbund.de
mailto:sportabzeichen@sportkreis-mosbach.de
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Tagesordnung:
1. Begrüßung durch die Vorsitzende Iris Zilling
2. Berichte und Aussprachen
2. – Rückblick
2. – Kassenbericht
2. – Bericht der Kassenprüfer
3. Entlastung des Vorstandes und des Kassiers
4. Wahlen: 
2. – 1.Vorsitzender
2. – 2. Vorsitzender
2. – Kassier
2. – Kassenprüfer
2. – Schriftführer
5. Anträge und Ausblick
6. Verschiedenes
Anträge können schriftlich, bis zum 6. 7. 2020, bei den Vorsitzenden 
unter freunde@gto.mos.schule-bw.de abgegeben werden.
Aus gegebenem Anlassbitten wir dringend, bis zum 9. 7. 2020 
um Anmeldung, unter obiger eMail-Adresse, damit wir gemäß 
den Auflagen entscheiden können, ob die Veranstaltung im GTO 
oder per Videokonferenz stattfinden wird. Vielen Dank für Ihr 
Verständnis. � Mit freundlichen Grüßen, Der Vorstand

gültig vom 3. 7.  
bis 9. 7. 2020

Landmetzgerei HELMUT RAUSCH jun.
Limbach, Tel. 06287/929556 · Krumbach, Tel. 06287/222
Laudenberger Straße 5 Lindenstraße 12 
www.landmetzgerei-rausch.de 

Wienerrahmgeschnetzeltes 
~ fix und pfannenfertig für die schnelle Küche! kg € 9.80
Kesselfrische Weißwurst
~ am Freitag, 3.7.2020, ab 10 Uhr! 100 g € 0.95
Paprikalyoner mit frischem Paprika
~ auch als Portionswürstchen!  100 g € 0.90
Fleischkäse oder Zwiebelfeischkäse
~  auch zum Selbstbacken, verschiedene Größen 

in der praktischen Aluschale! 100 g € 0.80
Am Samstag: 9.00 Uhr gegrillte Schweinshaxen, 
11.45 Uhr gegrillte Hähnchen Wir bitten um Vorbestellung!

Schmecken Sie den Unterschied!
Alle Fleisch- und Wurstwaren sind aus eigener Schlachtung,  

von Tieren aus kontrollierten Betrieben unserer Region.

Maler- und  
Tapezierarbeiten

Wandgestaltung

Fassaden-Renovierung

Zertifizierte
Schimmelpilzsanierung

Unser Ziel:

Kein Kind soll auf  
 der Straße enden!

Konto DE78 3705 0198 1994 1994 10

Informationen unter
www.strassenkinder.de
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Beachten Sie bitte
vor Ihrem Einkauf

die Anzeigen

unserer Inserenten.

mailto:freunde@gto.mos.schule-bw.de
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Tel. 06261/9714-0
www.kirstaetter-massivhaus.de
service@kirstaetter-massivhaus.de

Über 30 Jahre 
Hausbau-Kompetenz

WIR BAUEN IHR

TRAUMHAUS
• Hochwertige 

Materialien

• Erstklassiger Service 

• Festpreisgarantie

• Alles aus 
einer Hand
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